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Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

Energetische Bilanzierung von Wohngebäuden nach 
DIN V 18599

Thomas Duzia
Dr.- Ing. Bauingenieurwesen
Dipl.-Ing. Architekt

Staatl. anerkannter Sachverständiger 
für Schall- und Wärmeschutz

SV für Schäden an Gebäuden und Gebäudesanierung

Energieeinsparverordnung 2014  

EnEV 2014/16

2/ 68

DR. –ING. Thomas Duzia
FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

- Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie 2010/31/EU

- Verknüpfung zum EEWärmeG

Die Bundesregierung gibt als energiepolitisches Ziel einen
nahezu klimaneutralen Gebäudebestand bis 2050 vor.

Hintergrund und Ziele der Energieeinsparverordnung - EnEV
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DR. –ING. Thomas Duzia
FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

Mit dem Nachweisverfahren zur Energieeinsparverordnung wurde erstmals ein 

komplexes System in Deutschland entwickelt.

Hintergrund und Ziele der Energieeinsparverordnung - EnEV

Stufen des Netto-Heizenergiebedarfs

von Gebäuden in Deutschland:

1. Altbau ca. 300 – 400 kWh/m²a

2. Neubau nach Wärmeschutzverordnung 

ca. 150 – 200 kWh/m²a

3. Niedrigenergiehaus ca. 50 – 80 kWh/m²a

4. KfW 70 oder 55 kWh/m²a

5. Passivhaus ca. 15 kWh/m²a 

6. Plusenergiehaus
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DR. –ING. Thomas Duzia
FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

Hintergrund und Ziele der Energieeinsparverordnung - EnEV

• Klimaschutz

• Klimaneutrale Gebäude

• Schonung fossiler Ressourcen

• Minderung der Abhängigkeit von Energieimporten

• Nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung

• Entwicklung von Technologien zur 

Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien

Vorgabe: 

Europäische Richtlinie zur Gesamteffizienz von Gebäuden 
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DR. –ING. Thomas Duzia
FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

1. Energieverbrauch und Energiebedarf

2. Grundlagen, Anwendung und Paragraphen der Verordnung

3. Bewertung des Wärmeschutzes und Qualität der Hüllflächen

4. Bewertung der haustechnischen Anlage

5. Verknüpfung zum EEWärmeG

Hintergrund und Ziele der Energieeinsparverordnung - EnEV

Das Nachweisverfahren ist der 
öffentlich- rechtliche Bestandteil der 
Planung zum Bauantrag.
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DR. –ING. Thomas Duzia
FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

Hintergrund und Ziele der Energieeinsparverordnung - EnEV

Endenergieverbrauch 2006 nach 
Sektoren in Deutschland

Quelle: AG Energiebilanzen 2007

Quelle: VDEW 2007

Struktur des Endenergieverbrauch 
von privaten Haushalten in 2005 ohne 
Mobilität (KFZ).
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Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

Der U-Wert der Hüllflächen ist maßgeblich beteiligt an der energetischen 

Qualität eines Gebäudes.

Diese U-Werte bilden die Grundlage für den Heizungsbauer zur Wahl und 

Auslegung des Heizsystems durch die Heizlastberechnung!

Hintergrund und Ziele der Energieeinsparverordnung - EnEV
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DR. –ING. Thomas Duzia
FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

Wie werden Wohngebäude bilanziert?

Neubau

Bedarfsausweis

Bestandsgebäude

Umbau
Erweiterung 

> 50 m²

VerbrauchsausweisBedarfsausweis

Mit dem Nachweisverfahren zur EnEV wurde erstmals ein 
komplexes System in Deutschland entwickelt, welches 
Gebäude in ihrer Gesamtheit bewertet.
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DR. –ING. Thomas Duzia
FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

§ 1 Anwendungsbereich

Ein öffentlich rechtlicher Nachweis mit der Überprüfung von QP´´ bzw. H´T ist zu 
führen für zu errichtende Gebäude, die:

- auf  Temperaturen von ≥ 19 °C beheizt werden (Wohn- und Nichtwohngebäude)

- auf Temperaturen von ≥ 12 °C und < 19 °C länger als 4 Monate beheizt werden

- über einen Zeitraum von mehr als 2 Monate gekühlt werden 

Welche Wohngebäude müssen bilanziert werden?

Nach § 2 sind Wohngebäude –

Gebäude, die überwiegend dem Wohnen dienen, einschließlich Wohn-, Alten- und 

Pflegeheimen sowie ähnlichen Einrichtungen.
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DR. –ING. Thomas Duzia
FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

Konditionierte Räume und konditionierte Zonen

Eine Zone kann alle Arten der Konditionierung 
- Heizung, 
- Kühlung, 
- Lüftung, 
- Befeuchtung, 
- Beleuchtung, 
oder auch nur eine einzelne Konditionierung (z.B. Beleuchtung) aufweisen. 
Räume, die mindestens eine Konditionierung aufweisen, sind „konditionierte 
Räume“. 

Nicht konditionierte Räume

Bereiche eines Gebäudes, die keine Konditionierung aufweisen, werden als „nicht 
konditionierte Räume“ zusammengefasst. 
Ein Gebäude kann mehrere „nicht konditionierte Zone“ aufweisen zum Beispiel:
- Keller
- Dachraum.

Inhalt der EnEV 2014
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DR. –ING. Thomas Duzia
FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

Forderung der EnEV - Bilanzverknüpfung nach DIN V 18599

Quelle: Duzia; T.; Basiswissen Bauphysik

Bewertungsmethode und Einflussfaktoren

§1 - Zweck und Anwendungsbereich

Der Energieeinsatz aus Produktionsprozessen ist nicht Bestandteil dieser Verordnung.

GebäudeZonen

innere 
Wärmequellen

Belegungsdichte

Nutzzeiten

TGA 
technische 

Gebäudeausstattung

Lüftungsanlagen Heizung Warmwasser-
aufbereitung Kühlung Beleuchtung

Hüllfläche

Luftdichtigkeit

U-Wert Hüllfläche

Wärmebrücken

A/Ve Verhältnis

sommerlicher 
Wärmeschutz

Nutzung
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DR. –ING. Thomas Duzia
FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

Anforderungen der EnEV für Wohngebäude

Q
ue

lle
: m

ik
ad

o,
 S

on
de

re
di

ti
on

; E
nE

V
 2

01
4

''
max,p

''
.vorh,p QQ 

Hauptanforderung

Primärenergiebedarf:

Nebenanforderung

Transmissionswärmeverluste :

'
.max,T

T'
.vorh,T H

A

H
H 



7

13/ 68

DR. –ING. Thomas Duzia
FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16
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Anforderungen der EnEV für Nichtwohngebäude
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DR. –ING. Thomas Duzia
FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

Quelle: DIN V 18599

Die Struktur der DIN V 18599

Energetische Bewertung von Gebäuden
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DR. –ING. Thomas Duzia
FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

§ 3  Anforderungen an Wohngebäude

(2) Zu errichtende Wohngebäude sind so auszuführen, dass die Höchstwerte des spezifischen, 
auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogenen Transmissionswärmeverlusts nach 
Anlage 1 Tabelle 2 nicht überschritten werden.

(4) … sind so auszuführen, dass die Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz 
eingehalten werden.

Anlage 1 zur EnEV, Tab. 2

Anforderung an H´T

Anforderungen der EnEV 2014 für Wohngebäude
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DR. –ING. Thomas Duzia
FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

Vergleichende Bilanzierung nach DIN V 18599 - Referenzgebäude 

Die Berechnung erfolgt als vergleichende Berechnung zum Referenzgebäude.

§ 3  Anforderungen an Wohngebäude
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DR. –ING. Thomas Duzia
FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

Vergleichende Bilanzierung nach DIN V 18599 - Referenzgebäude 

„Eine Zwei-Spalten-Rechnung“

1) Geplante Geometrie

2) Geplante Ausrichtung / Standort  

3) Referenz-Anlagentechnik +
Energieträger

→ Referenzwert für 
Primärenergiebedarf Qp,ref.

Referenzgebäude

1) Geplante Geometrie

2) Geplante Ausrichtung / Standort  

3) Geplante-Anlagentechnik +
Energieträger

→ vorhandener Wert für 
Primärenergiebedarf Qp,vorh.

Plangebäude

Vorgehen für EnEV-Nachweise
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DR. –ING. Thomas Duzia
FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

Vergleichende Bilanzierung nach DIN V 18599 - Referenzgebäude 

Höchstwert für den 
Transmissionswärmeverlust
H´T,zul.

Referenzgebäude

1) Geplante Geometrie

2) Geplante Bauteile

→ vorhandener Wert für den 
Transmissionswärmeverlust
H´T,vorh.

Plangebäude

Gesamtes Nachweisverfahren:

H´T,vorh. ≤ H´T,zul. UND Qp,vorh. ≤ Qp,Ref.

„Eine Zwei-Spalten-Rechnung“

Vorgehen für EnEV-Nachweise
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DR. –ING. Thomas Duzia
FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

Vergleichende Bilanzierung nach DIN V 18599 - Referenzgebäude 

„Eine Zwei-Spalten-Rechnung“

Referenzgebäude Plangebäude

Vorgehen für EnEV-Nachweise Vorgaben zur vergleichenden Betrachtung: 

- gleiche Geometrie
- gleiche Nutzfläche
- gleiche Ausrichtung
- gleiche Nutzung

Das Referenzgebäude ist mit 
normierten Bauteilen und 
einer vorgeschriebenen 
Anlagentechnik ausgestattet.
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DR. –ING. Thomas Duzia
FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

Vergleichende Bilanzierung nach DIN V 18599 - Referenzgebäude 

Darstellung des Ergebnisses im Energieausweis
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DR. –ING. Thomas Duzia
FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

§6 Dichtheit und Mindestluftwechsel

(1)
Zu errichtende Gebäude sind so auszuführen, dass die wärmeübertragende 
Umfassungsfläche einschließlich der Fugen dauerhaft luftundurchlässig 
entsprechend den anerkannten Regeln der Technik abgedichtet sind.

(2) 
Zu errichtende Gebäude sind so auszuführen, dass der zum Zwecke der Gesundheit
und Beheizung erforderliche Mindestluftwechsel sichergestellt ist. 

DIN 4108-7
Wärmeschutz und Energieeinsparung

Ausführung- und Planungsempfehlungen
Zur Luftdichtheit von Gebäuden

Inhalt der EnEV 2014/ 16

DIN 1946-6
Raumlufttechnik; Lüftung von Wohnungen
Allgemeine Anforderungen

Notwendigkeit zur mechanischen Be- und
Entlüftung
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DR. –ING. Thomas Duzia
FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

§ 17  - Grundsätze des Energieausweises

(3) Energieausweise werden für Gebäude ausgestellt. Sie sind für Teile von 
Gebäuden auszustellen, wenn die Gebäudeteile nach §22 getrennt zu 
behandeln sind.

Quelle: Dr. Krieger Architekten + Ingenieure

§ 22  - Gemischt genutzte Gebäude

(2) Teile eines Nichtwohngebäudes, die dem Wohnen dienen und einen nicht 
unerheblichen Teil der Nettogrundfläche umfassen, sind getrennt als 
Wohngebäude zu behandeln.

Was zählt nach EnEV 2014 zu den Wohngebäuden?
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DR. –ING. Thomas Duzia
FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

- Einführung der Energieeffizienzklassen A+ bis H im Energieausweis.

- Austauschpflicht für alte Heizkessel, die mit flüssigen oder gasförmigen

Brennstoffen betrieben werden. (Außerbetrieb von 30 Jahre alten Geräten)

- Dämmung der obersten Geschossdecke ab 2016 mit U-Wert ≤ 0,24 W/(m²K)

- Ahndung von Verstößen – Ordnungswidrigkeiten

- Stichprobenkontrollen von Energieausweisen

Was regelt die EnEV 2014/ 16?
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DR. –ING. Thomas Duzia
FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

- staatl. anerkannte Sachverständige für Schall- und Wärmeschutz

- Bauingenieur

- Architekt

- Schornsteinfeger

Wer erstellt den Ausweis zur Energieeinsparverordnung?

- Bauantragsverfahren und Baugenehmigung

- Aushang des Ausweises in öffentlichen Gebäuden

- Immobilienanzeigen

- Vorlage bei Verkauf oder Vermietung von 

Wohnungen oder Immobilien

Wann ist der Ausweis notwendig?
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DR. –ING. Thomas Duzia
FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

Das Nachweisverfahren zur EnEV ist öffentlich-rechtlicher 

Bestandteil der Planung zum Bauantrag und Abnahme.
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DR. –ING. Thomas Duzia
FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

Grundlagen

Begriffe zur Bewertung nach EnEV
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DR. –ING. Thomas Duzia
FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

Bilanzierung des Jahresprimärenergiebedarfs QP zur EnEV 

Quelle: Duzia, T.; Bogisch, N.; Basiswissen Bauphysik
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DR. –ING. Thomas Duzia
FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

Der Primärenergiebedarf beinhaltet sämtliche für den Betrieb und Errichtung 

notwendigen Energiemengen. Umwandlungsverluste sind mit eingeschlossen.

Schematische Darstellung des energetischen Gebäudemodells

BEGRIFFE

HT : Transmissionswärmeverluste

HV : Lüftungswärmeverluste

Qi : interne Wärmegewinne

Qs : solare Wärmegewinne 

(durch transparente Bauteile)

Qh : Heizwärme

Qw : Brauchwasserwärmebedarf

HT

HV

HV

HT

HTQh

Qs

Qi

Qw

Forderung der EnEV - Bilanzverknüpfung nach DIN V 18599
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DR. –ING. Thomas Duzia
FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

Qp = Primärenenergiebedarf

Dieser umfasst den Jahres- heizenergiebedarf Qh sowie die zusätzliche
Energiemenge, die durch vorgelagerte Prozessketten außerhalb des Gebäudes bei
der Gewinnung, Umwandlung und Verteilung des jeweils eingesetzten Brennstoffes
entstehen.

Beispiel aus der DIN V 4701-10
Primärenergiebedarf für eine Raumheizung

Forderung der EnEV - Bilanzverknüpfung nach DIN V 18599
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DR. –ING. Thomas Duzia
FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

Planung des Leitungsnetzes der Haustechnik, Vermeidung unnötiger Verluste

durch Anordnung der Leitungen innerhalb der thermischen Hülle und ausreichende

Dämmung der Leitungen.

Berücksichtigung der Heizungsanlage und Warmwassererzeugung

Planung einer zentralen Wärmeerzeugung mit 
kompakten und gedämmten Rohrnetzen. 

Primärenergiefaktoren unterschiedlicher 
Energieträger nach Tab. A1 
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DR. –ING. Thomas Duzia
FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

Berücksichtigung der Heizungsanlage und Warmwassererzeugung

Fernwärmeübergabestation

Quelle: wikipedia – Heizkraftwerk 
Berlin-Mitte

Die Primärenergiefaktoren für Fernwärme nach EnEV ist abhängig von dem

eingesetzten Brennstoff – erneuerbar oder nicht erneuerbar:

- Heizwerk 1,3

- Heizkraftwerk 0,7

- Heizkraftwerk erneuerbare Energien 0,0
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DR. –ING. Thomas Duzia
FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

Beispiele:         Endenergiebedarf 100 kWh/m²a eines Wohnhauses

1. Gewählt fossiler Brennstoff (z.B. Öl oder Gas) mit dem Faktor   fp = 1,1 

Primärenergiebedarf = 110 kWh/m²a

2. Gewählt erneuerbarer Brennstoff (z.B. Holz) mit dem Faktor   fp = 0,2 

Primärenergiebedarf = 20 kWh/m²a

3. Gewählt Strom mit dem Faktor  fp = 2,7 
Primärenergiebedarf = 270 kWh/m²a

Einfluss des Energieträgers auf das Endergebnis

Forderung der EnEV - Bilanzverknüpfung nach DIN V 18599
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FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16
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Wärmeverluste Wärmegewinne

1. Transmissionswärmeverlust HT [W/K]

ohne Dichtheitsprüfung

mit Dichtheitsprüfung

4. innere Wärmegewinne Qs [kWh/a]2. Lüftungswärmeverlust HV [W/K]

Bilanzierung zur EnEV nach DIN V 18599
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Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

 
(i)

iWBxiiiT AΔUFAUH

Durch die Gebäudehülle, d.h. die Bauteile, die das Gebäude gegen Außenluft bzw.  
Erdreich abschließen, wird Wärme aus dem warmen Inneren des Gebäudes durch 
Wärmeleitung zur kalten Außenseite transportiert.

HT Transmissionswärmeverlust in W/K

Ui Wärmedurchgangskoeffizienten in W/(m²·K)

Ai Bauteilfläche in m²

Fxi Temperaturkorrekturfaktor

ΔUWB Wärmebrückenzuschlag in W/(m²·K)

• 0,1 W/(m²·K) pauschal, ohne differenzierte Betrachtung der Bauteilanschlüssen 

• 0,05 W/(m²·K) pauschal Zuschlag  Planung auf Grundlage der Vorgaben der DIN 4108

Beiblatt 2

• Einzelnachweis als genaue Ermittlung nach DIN EN ISO 10211

Transmissionswärmeverluste  HT :

Bilanzierung zur EnEV nach DIN V 18599
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FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

 
(i)

iWBxiiiT AΔUFAUH

Durch die Gebäudehülle, d.h. die Bauteile, die das Gebäude gegen Außenluft bzw.  
Erdreich abschließen, wird Wärme aus dem warmen Inneren des Gebäudes durch 
Wärmeleitung zur kalten Außenseite transportiert.

Temperatur-Korrekturfaktor Fxi:

Bilanzierung zur EnEV nach DIN V 18599
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DR. –ING. Thomas Duzia
FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

Forderung der EnEV - Bilanzverknüpfung nach DIN V 18599

Quelle: Duzia; T.; Basiswissen Bauphysik

Bewertungsmethode und Einflussfaktoren

§1 - Zweck und Anwendungsbereich

Der Energieeinsatz aus Produktionsprozessen ist nicht Bestandteil dieser Verordnung.

GebäudeZonen

innere 
Wärmequellen

Belegungsdichte

Nutzzeiten

TGA 
technische 

Gebäudeausstattung

Lüftungsanlagen Heizung Warmwasser-
aufbereitung Kühlung Beleuchtung

Hüllfläche

Luftdichtigkeit

U-Wert Hüllfläche

Wärmebrücken

A/Ve Verhältnis

sommerlicher 
Wärmeschutz

Nutzung
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DR. –ING. Thomas Duzia
FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

Kurzfassung 

Berechnungsablauf
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DR. –ING. Thomas Duzia
FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

ScreenShots einfügen

Berechnungsablauf – Erfassung des Gebäudes
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DR. –ING. Thomas Duzia
FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU
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Berechnungsablauf – Erfassung des Gebäudes
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Berechnungsablauf – Erfassung des Gebäudes
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Berechnungsablauf – Erfassung des Gebäudes
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Berechnungsablauf – Erfassung des Gebäudes
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A/Ve - Verhältnis
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Grundlagen A/Ve Verhältnis

Zu errichtende Wohngebäude sind so auszuführen, dass die Höchstwerte des

Spezifischen, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogenen

Transmissionswärmeverluste nach Anlage 1 nicht überschritten werden.

Hauptanforderung 

U-Wert und Höchstwerte Transmissionswärmeverluste
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Grundlagen A/Ve Verhältnis

Die wärmeübertragende Umfassungsfläche A eines Wohngebäudes in m² ist nach

den in DIN V 18599-1 Abschnitt 8 angegebenen Bemaßungsregeln festzulegen.

Alle beheizten und gekühlten Räume müssen erfasst werden.

Das beheizte Gebäudevolumen Ve in m³ ist das Volumen, das von der ermittelten

wärmeübertragenden Umfassungsfläche umschlossen wird.

Definitionsgrößen

A    wärmeübertragende Umfassungsfläche

Ve Gebäudevolumen extern
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Schlechtes Verhältnis 

Schlechtes Verhältnis und 
optimierte Form 

Grundlagen A/Ve Verhältnis

Ein kleines A/Ve Verhältnis steht für ein kompaktes Gebäude, das einen geringen

Hüllflächenanteil besitzt.

Günstige Verhältniszahlen sind:

- Wohnbauten 0,7

- Geschoss-Wohnbauten 0,3 bis 0,4.

Quelle: Duzia, T.; Bogisch, N.; Basiswissen BauphysikFoto: Duzia, T.
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Nichtwohngebäude (NWG) nach DIN V 18599
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Quelle: DIN V 18599

Die Struktur der DIN V 18599

Energetische Bewertung von Gebäuden
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Teil 1  Allgemeine Bilanzierungsverfahren, Begriffe, Zonierung und Bewertung 
von Energieträgern

Teil 2  Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen von Gebäudezonen

Teil 3  Nutzenergiebedarf für die energetische Luftaufbereitung

Teil 4  Nutz- und Endenergiebedarf für die Beleuchtung

Teil 5  Endenergie von Heizung

Teil 6  Endenergiebedarf von Wohnungslüftungsanlagen und
Luftheizungsanlagen für den Wohnungsbau

Teil 7  Endenergiebedarf von Raumlufttechnik- und Klimakältesystemen für den
Nichtwohnungsbau

Teil 8  Nutz- und Endenergiebedarf von Warmwasserbereitungssystemen

Teil 9  Nutz- und Primärenergiebedarf von Kraft-Wärme-Koppelungsanlagen

Teil 10 Nutzungsrandbedingungen, Klimadaten

Die Struktur der DIN V 18599
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Differenzierung – Nichtwohngebäude und Wohngebäude

Nichtwohngebäude

Wohngebäude

Räume dienen einer einheitlichen wohnähnlichen Nutzung.

- alle Räume eines Gebäudes werden Nutzungszonen zugeordnet.

- die DIN V 18599- Teil 10 beschreibt/ gibt 33 Zonen (vor).

- die Zonen unterscheiden sich hinsichtlich der Nutzung, Lüftung, Beleuchtung,
Kühlung und des Warmwasserbedarfs.

- für Nutzungen, die nicht in teil 10 aufgeführt sind, kann die Nutzung 17 verwendet
werden. Diese kann auch individuell bestimmt und verwendet werden.
Die gewählten Angaben müssen begründet werden. Die Begründung muss dem
Nachweis beigefügt werden.

DIN V 18599 – Zonierung von Gebäuden
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Forderung der EnEV - Bilanzverknüpfung nach DIN V 18599

Quelle: Duzia, T.; Bogisch, N.; Basiswissen Bauphysik
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33 unterschiedliche Nutzungen 
und Nutzungsprofile

Beleuchtung
12 - Wartungswert der  Beleuchtungsstärke
13 - Höhe der Nutzebene
14 - Minderungsfaktor Bereich Sehaufgabe
15 - Relative Abwesenheit
16 - Raumindex 
17 - Teilbetriebsfaktor der 

Gebäudebetriebszeit für Beleuchtung

Raumklima
18 - Feuchteanforderung 
19 - Mindestaußenluft-volumenstrom

Wärmequellen
20 - Personen 
21- Arbeitshilfen 

DIN V 18599 – Zonierung von Gebäuden



27

53/ 68

DR. –ING. Thomas Duzia
FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

Beispiel: 
Nutzungsprofil Zone Nr. 12  Kantine

Inhalt eines Nutzungsprofils:

Nutzungszeiten

Raumkonditionen

Mindestaußenluftvolumenstrom

Beleuchtung

Personenbelegung

Interne Wärmequellen

DIN V 18599 – Zonierung von Gebäuden
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5.2.1 Zonierung des Gebäudes

Vor der eigentlichen energetischen Bilanzierung ist das Gebäude in Zonen zu 

teilen. Für jede Zone werden alle relevanten Energiekennwerte einmal bestimmt. 

Wichtigstes Merkmal einer Zone ist die gleiche Nutzung und gleiche Art der 

Konditionierung aller in ihr enthaltenen Räume. Die Zonierung und 

Zonenteilungskriterien von Gebäuden werden im Abschnitt 6 erläutert.

DIN V 18599 – Zonierung von Gebäuden



28

55/ 68

DR. –ING. Thomas Duzia
FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

Beispiel : Zuordnung der Zonenabgrenzung in einer Praxis

V
erkeh

rsfläch
e

Gewählte Zonenprofile:

2) Gruppenbüro (zwei bis
sechs Arbeitsplätze) 

16) WC und Sanitärräume
in Nichtwohngebäuden

17)Sonst. Aufenthaltsräume
= Wartezimmer und 
Behandlungszimmer

19) Verkehrsfläche

20) Lager

24) Foyer

DIN V 18599 – Zonierung von Gebäuden
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Exkurs

1. EnEV-UVO

2. EEWärmeG
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EnEV- UVO 
Düsseldorf  31. Mai 2002

Verordnung zur Umsetzung der Energieeinsparverordnung 

Inhalte der ENEV-UVO:

§ 1 Zuständigkeiten
§ 2 Nachweispflicht
§ 3 Aufgaben der Bezirksschornsteinfegermeisterinnen und – meister
§ 4 Ausnahmen
§ 5 Ausnahmen für Gebäude der öffentlichen Körperschaften
§ 6 Ordnungswidrigkeiten
§ 7 Inkrafttreten/ Außerkrafttreten
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Inhalt der EnEV - UVO in NRW

§ 1 - Zuständigkeiten

-Überwachung und Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen im Einzelfall
werden an die unteren Bauaufsichten übertragen.

-Die obere Bauaufsicht kann für werkmäßig hergestellte Anlagenteile auch 
Ausnahmen allgemein erteilen.

-Die Aufgaben der §§ 3 bis 8 und § 13 im Rahmen der EnEV  werden an die 
staatlich anerkannten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz 
übertragen.
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§ 2 – Nachweispflicht 1

Während der Bauausführung hat sich die oder der staatlich anerkannte

Sachverständige durch stichprobenweise Kontrollen davon zu überzeugen,

dass die baulichen Anlagen und deren energietechnische Ausrüstungen

entsprechend den Nachweisen ausgeführt werden.

Die Bescheinigungen hierzu sind durch den Bauherren an die unteren

Bauaufsichtsbehörden mit der Anzeige der abschließenden Fertigstellung

vorzulegen.

Inhalt der EnEV - UVO in NRW
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§ 2 – Nachweispflicht 1

Inhalt der EnEV - UVO in NRW

Abstimmung und Umsetzung 
Kontrolle der Baustelle zur Qualitätssicherung 



31

61/ 68

DR. –ING. Thomas Duzia
FACHBEREICH D - LuFG BAUKONSTRUKTIONEN UND HOLZBAU

Wärmeschutz IV – Energieeinsparverordnung 2014/16

Inhalt der EnEV - UVO in NRW

§ 2 – Nachweispflicht 2

(3) 

Für Arbeiten an Heizung, Warmwasserbereitung und Lüftungsanlagen muss eine 

Fachunternehmererklärung ausgestellt werden. Die Erklärung muss an den 

Bauherren übergeben werden, der diese an die untere Bauaufsicht weiterleitet.

Die Übereinstimmung der vorhandenen Anlagenaufwandszahl (der Heizungs-

anlage) muss mit der festgelegten Anlagenaufwandszahl überprüft werden.

(5)

Bei Änderungen an Gebäuden hat sich der Bauherr schriftlich die Einhaltungen

der EnEV bestätigen zu lassen. Diese Bestätigung muss von einem staatlich

anerkannten Sachverständigen ausgestellt oder geprüft sein.
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EE Wärme G 2014

Ziele : 

- Klimaschutz

- Schonung fossiler Ressourcen

- Minderung der Abhängigkeit von Energieimporten

- Nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung

- Entwicklung von Technologien zur Wärmeerzeugung aus Erneuerbaren Energien

Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich
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EE Wärme G 2009 / 2011
Das Gesetz verfolgt das Ziel den Anteil Erneuerbarer Energien am Endenergie-
verbrauch für Wärme (Raum-, Kühl-, und Prozesswärme sowie Warmwasser) bis 
zum Jahr 2020 auf 14 % zu erhöhen.

Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich

Es besteht eine Nutzungspflicht für Neubauten.

0 20 40 60 80 100

Solarenergie

Geothermie

Wärmepumpen

Biogas

Holzpellets

Scheitholz

Anteil am Gesamtverbrauch 
% 

Erneuerbare Energien im Sinne des Gesetzes

%
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§7 Ersatzmaßnahmen

Die Pflicht gilt als erfüllt, wenn :

- Der Wärmeenergiebedarf zu mindestens 50% gedeckt wird aus :

- Anlagen zur Nutzung von Abwärme 

- unmittelbar aus Kraft- Wärmekoppelungsanlagen 

- Maßnahmen zur Einsparung von Energie nach Maßgabe der Nummer VI der
Anlage zu diesem Gesetz getroffen werden.

„Unterschreitung der Forderungen der EnEV um 15%, beim Jahresprimär-
energiebedarf, oder der Anforderungen an die Wärmedämmung der 
Gebäudehülle.“

- Der Wärmeenergiebedarf unmittelbar aus einem Netz der Nah- oder 
Fernwärmeversorgung nach Maßgabe der Nummer VII der Anlage zu 
diesem Gesetz getroffen werden.

EEWärmeG – Kompensation durch EnEV Unterschreitung
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Nachweis zur Erfüllung des EEWärmeG

Maßnahmen dürfen zur Erfüllung des EEWärmeG kombiniert werden!
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Nachweis zur Erfüllung des EEWärmeG

Maßnahmen dürfen zur Erfüllung des EEWärmeG kombiniert werden!
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EnEV 2016 und danach?

- Umsetzung eines klimaneutralen Gebäudebestandes bis 2050.

- Modernisierungsoffensive im Bestand.

- Verstärkte Nutzung von erneuerbaren Energien, energetische und 
ökonomische Optimierung.

- Stichprobenkontrollen von Energieausweisen und Inspektionsberichten  
über Klimaanlagen.
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Ich danke für ihre Aufmerksamkeit

Thomas Duzia 
Dr.- Ing. Architekt
SV für Schall- und Wärmeschutz

www.duzia.de


